
 
 
 

Ohne Rüstungsbasis wird die Armee zur Fassade 

 Ausgangslage: Kriegsmaterialgesetz unnötig verschärft 

 Die Schweiz verschärfte 2021 ohne Not die Ausfuhrbestimmungen im 
Kriegsmaterialgesetz. Staaten, die sich in einem bewaffneten Konflikt befinden dürfen 
per se nicht mehr beliefert werden. Und die Weitergabe von aus der Schweiz 
beschafften Rüstungsgütern ist im Kriegsfall ebenfalls nicht mehr erlaubt. 

 Mit der sich seit 2002 verschlechternden Sicherheitslage haben NATO-Staaten 
festgestellt, dass sie im Bündnisfall von der Schweiz nicht mehr beliefert werden und 
Schweizer Rüstungsgüter untereinander nicht austauschen können. 

Folge: Die Rüstungsindustrie bricht weg 

 Schweiz auf schwarzer Liste: Deutschland, Dänemark und die Niederlande sagen 
offen, dass sie nicht mehr von Schweizer Firmen beschaffen. Weitere Staaten sagen 
es nicht direkt, verhalten sich aber gleich. 

 Auftragsbücher leeren sich: Ohne Exporte können Schweizer Rüstungsunternehmen 
nicht überleben. Kurzarbeit, düstere Zukunftsaussichten und 
Produktionsverlagerungen ins Ausland nehmen zu. 

 Erosion der technologischen Kompetenz: Ist das industrielle Know-how einmal 
abgewandert, kommt es nicht mehr zurück. 

Folge: Ohne Industrie wird die Armee zur Fassade 

 Keine Abhaltewirkung: Ohne eigene Rüstungsindustrie kann die Armee nicht 
glaubhaft als Verteidigungskraft auftreten. 

 Keine Verteidigungsfähigkeit: Unterhalt und Reparatur können nicht mehr 
selbständig gewährleistet werden, was im Krisenfall äusserst problematisch ist. 

 Schwächung der Verhandlungsposition:  Wenn die Schweizer Rüstungs- und Dual-
Use-Güter-Industrie mit ihren Schlüsseltechnologien aus den internationalen 
Lieferketten fällt, wird die Schweiz im Krisenfall viel schwieriger an neue 
Rüstungsgüter kommen. Denn nur wer liefert, wird auch beliefert.  

 

Dringender Handlungsbedarf:  

Für Kriegsmaterialverordnung-Anhang-2-Staaten (u.a. Deutschland, Dänemark, 
Niederlande, Frankreich, Grossbritannien, USA): 

 Exportfreigabe  
 Aufhebung des Wiederausfuhrverbots  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/808_808_808/de#annex_2/lvl_u1

